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Planzeichen

Geltungsbereich der Satzung

Bisherige Fläche im Außenbereich

Baugrenze

Private Grünfläche

Verkehrsfläche

Verkehrsfläche: Private Zufahrt

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Nummerierung der Ersatzmaßnahme

Pflanzgebot

Versorgungsltg. Strom Bestand - Freileitung

Versorgungsltg. Strom Bestand - im Boden

E1 / E2
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